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Mitteilung nach § 19 Absatz 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der
gesetzlichen Anzeigepflicht

S ehrgeehrteKundin,sehrgeehrterKunde,

Grundlageunseres Angebots sinddievon Ihnen gem achten Angaben.Dafüristes notw endig,dass S iedie
Ihnen gestellten Fragen w ahrheitsgem äß und vollständig beantw orten beziehungsw eise beantw ortet
haben.Es sindauchsolcheU m ständeanzugeben,denen S ienurgeringeBedeutungbeim essen.

Bittebeachten S ie,dassS ieIhren Versicherungsschutz gefährden,w enn S ieunrichtigeoderunvollständige
Angaben m achen

oder gem acht haben.N ähereEinzelheiten zu den Folgen einer Verletzungder Anzeigepflicht können S ie
dernachstehenden Inform ation entnehm en.

W elchevorvertraglichenAnzeigepflichtenbestehen?

S ie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet,alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen
U m stände,nachdenen w irin T extform gefragthaben,w ahrheitsgem äß undvollständiganzuzeigen.

Bei Vertragsabschlussüber den iT-haftpflicht.Versicherung-O nline-A ntrag gilt die vollständige
Beantw ortungderFragenim O nline-A ntragsform ularalsausreichend.

W enn w ir nach Ihrer Vertragserklärung,aber vor Vertragsannahm e in T extform nach gefahrerheblichen
U m ständen fragen,sindS ieauchinsow eitzurAnzeigeverpflichtet.

W elcheFolgenkönneneintreten,w enneinevorvertraglicheA nzeigepflichtverletztw ird?

1.R ücktrittundW egfalldesVersicherungsschutzes

Verletzt der Versicherungsnehm er die vorvertragliche Anzeigepflicht,kann der Versicherer vom Vertrag
zurücktreten.Dies gilt nicht,w enn der Versicherungsnehm er nachw eist,dass w eder Vorsatz noch grobe
Fahrlässigkeitvorliegen.

Beigrob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat der Versicherer kein R ücktrittsrecht,w enn der
Versicherer den Vertrag auch beiKenntnis der nicht angezeigten U m stände,w enn auch zu anderen
Bedingungen,geschlossen hätte.

Im Falldes R ücktritts bestehtkein Versicherungsschutz.ErklärtderVersichererden R ücktrittnachEintritt
des Versicherungsfalles,bleibt er dennoch zur L eistung verpflichtet,w enn der Versicherungsnehm er
nachw eist,dass dernichtodernichtrichtigangegebeneUm stand

 w ederfürden EintrittoderdieFeststellungdes Versicherungsfalles

 nochfürdieFeststellungoderden Um fangunsererL eistungspflicht

ursächlich w ar.DieL eistungspflicht des Versicherers entfällt jedoch,w enn der Versicherungsnehm er die
Anzeigepflichtarglistigverletzthat.

Beieinem R ücktrittstehtdem Versicherer der T eildes Beitrags zu,w elcher der bis zum W irksam w erden
derR ücktrittserklärungabgelaufenen Vertragszeitentspricht.

2.Kündigung

Kann der Versicherer nichtvom Vertragzurücktreten,w eilder Versicherungsnehm er dievorvertragliche
Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt hat,kann der Versicherer den Vertrag
unterEinhaltungeinerFristvon einem M onatkündigen.

Das Kündigungsrechtdes Versicherers istausgeschlossen,w enn dieserden VertragauchbeiKenntnis der
nichtangezeigten U m stände,w enn auchzu anderen Bedingungen,geschlossen hätte.
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3.Vertragsänderung

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen,w eiler den Vertragauch beiKenntnis der nicht
angezeigten Gefahrum stände,w enn auch zu anderen Bedingungen,geschlossen hätte,w erden die
anderen Bedingungen aufsein Verlangen Vertragsbestandteil.

Hat der Versicherungsnehm er die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt,w erden die anderen Bedingungen
rückw irkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehm er die Anzeigepflicht schuldlos verletzt,
w erden dieanderen Bedingungen erstabderlaufenden VersicherungsperiodeVertragsbestandteil.Erhöht
sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um m ehr als 10 % oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherungfür den nicht angezeigten Um stand aus,kann der Versicherungsnehm er den Vertrag
innerhalb eines M onats nach Zugang der M itteilung über die Vertragsänderung fristlos kündigen.Auf
dieses R echtw irdderVersichererden Versicherungsnehm erin seinerM itteilunghinw eisen.

4.AusübungderR echtedesVersicherers

DerVersichererkann seineR echtezum R ücktritt,zurKündigungoderzurVertragsänderungnurinnerhalb
einesM onatsschriftlichgeltendm achen.DieFristbeginntm itdem Zeitpunkt,zu dem derVersicherervon
der Verletzungder Anzeigepflicht,diedas vom Versicherer geltend gem achteR echtbegründet,Kenntnis
erlangen.Beider Ausübungseiner R echtehatder Versicherer dieU m ständeanzugeben,aufdieer seine
Erklärungstützt.ZurBegründungkann ernachträglichw eitereUm ständeangeben,w enn fürdiesedieFrist
nachS atz 1 nichtverstrichen ist.

Der Versicherer kann sich aufdie R echte zum R ücktritt,zur Kündigungoder zur Vertragsänderungnicht
berufen,w enn der Versicherer den nichtangezeigten Gefahrum stand oder dieU nrichtigkeitder Anzeige
kannte.

DieR echtedes Versicherers zum R ücktritt,zurKündigungundzurVertragsänderungerlöschen m itAblauf
von fünfJahren nach Vertragsschluss.Dies gilt nicht für Versicherungsfälle,die vor Ablaufdieser Frist
eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre,w enn der Versicherungsnehm er die Anzeigepflicht
vorsätzlichoderarglistigverletzthat.

5.S tellvertretungdurcheineandereP erson

L ässt sich der Versicherungsnehm er beiAbschluss des Vertrags durch eine andere P erson vertreten,so
sind bezüglich der Anzeigepflicht,des R ücktritts,der Kündigung,der Vertragsänderung und der
Ausschlussfrist für dieAusübungder R echtedes Versicherers dieKenntnis und Arglist des S tellvertreters
des Versicherungsnehm ers als auch die eigenen Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehm ers zu
berücksichtigen.DerVersicherungsnehm erkann sichdarauf,dassdieAnzeigepflichtnichtvorsätzlichoder
grobfahrlässigverletztw orden ist,nurberufen,w enn w ederseinem S tellvertreternochihm selbstVorsatz
odergrobeFahrlässigkeitzurL astfällt.


